




Kontrolle der Verwaltung nur möglich sei, wenn „solche Daten zugänglich“ seien. 

der Fall, wenn die Behörde „‘in dem Bewusstsein der Grundlosigkeit und 

Aussichtslosigkeit, der Nutzlosigkeit und Zwecklosigkeit‘ oder ‚aus Freude an der 

Behelligung‘ ohne konkretes Auskunftsinteresse“ in Anspruch genommen wird.



Beschwerdeführer ist kein „public watchdog“

Der Beschwerdeführer hat im gesamten Verfahren nicht vorgebracht, ein „public 

watchdog“ zu sein. Weder hat er geltend gemacht, eine journalistische Tätigkeit 

eine Veröffentlichung der begehrten Information zu einer „demokratischen 

Kontrolle der Verwaltung“ beitragen könnte.





begehrten „ “ wären unter anderem 

▪

▪

▪

▪ Daten könnten im Fall einer Veröffentlichung zum sog. „Profiling“ 

▪



finanzieren. Eine potentiell verzerrte Darstellung der im „Rettungsdienstvertrag 

aus Dezember 2020“ enthaltenen Informationen in



(i.S.v. „die haben eh 

genug Geld“)

Darüber hinaus haben sich die Vertragsparteien des „Rettungsdienstvertrages aus 

Dezember 2020“ vertraglich zur Geheimhaltung verpflichtet. Auch dabei handelt 

es sich um ein „in Betracht kommendes Interesse“ 

jeweiligen Bestimmungen des begehrten „Rettungsdienstvertrages aus Dezember 

2020“ gegeneinander abgewogen und den „Rettungsdienstvertrages 

aus Dezember 2020“ teilweise geschwärzt veröffentlicht. Einem weitergehenden 




